
In einem solchen Fall ist insbesondere auch zu prüfen, 
ob nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen eine 
Maßnahme zurückgenommen werden kann oder ein 
Schadensersatzanspruch entstanden ist. 

§ 25 
Inkrafttreten 

(1) Diese Rahmendienstvereinbarung ersetzt mit Un
terzeichnung zum 6. Februar 2018 die Rahmenver
einbarung zum Einsatz von Lern-, Informations
und Kommunikationsplattformen vom 26. Januar 
2012 und gilt damit für bereits eingeführte Verfah
ren bzw. zukünftig einzuführende Verfahren an den 
Schulen. 

(2) Zum 6. Februar 2018 startet der Pilotversuch zur 
landeseinheitlichen digitalen Bildungsplattform 
an Schulen, die sich dafür bewerben und zum Pilot 
zugelassen wurden. Zum gleichen Zeitpunkt steht 
allen Lehrkräften des Landes Baden-Württemberg 
die digitale Bildungsplattform zur freiwilligen Nut
zung zur Verfügung. 
Eine verbindliche Einführung der landesweiten di
gitalen Bildungsplattform für die Lehrkräfte einer 
Schule' ist erst nach Abschluss der Pilotphase (2019) 
möglich. Eine verbindliche Einführung setzt zudem 
eine angemessene Hardwareausstattung und bei er
gänzenden Regelungen die Zustimmung des örtlich 
zuständigen Personalrats nach § 4 (2), § 6 (1) und 
(5 bzw. 8), § 10 (5) und (8), § 11 (1), §§ 19, 21, 22 (4) 
und § 23 dieser Rahmendienstvereinbarung voraus. 
Zur transparenten Klärung. von der speziellen schu
lischen Nutzungsmodalitäten wird der Abschluss 
einer Dienstvereinbarung empfohlen. 

(3) Die· Vereinbarung ist von beiden Seiten mit einer 
Frist von drei Monaten zum Jahresende kündbar. 
Im Einvernehmen zwischen dem Kultusministe
rium und dem Hauptpersonalrat kann die Frist 
abgekürzt werden. Einvernehmliche Änderungen 
sind davon unabhängig jederzeit möglich. Die ge
kündigte Vereinbarung besitzt Nachwirkung für 
die Dauer von zwei Jahren. Die Nachwirkung trifft 
auch auf Beschäftigte zu, die nach der Kündigung 

· dieser Dienstvel'.einbarung neu in die Beschäftigung 
eintreten. 

(4) Soweit einzelne Vorschriften der Dienstvereinba
rung auf Grund anderweitiger Regelungen unwirk
sam sein sollten, wird die Wirksamkeit der Dienst
vereinbarung im Übrigen hierdurch nicht berührt. 

(5) Die Dienstvereinbarung ist in der jeweils gültigen 
Fassung im Amtsblatt Kultus und Unterricht be
kannt zu machen. 

(6) Die Dienststellen und Beschäftigten im Geschäfts
bereich der Kultusverwaltung sind ausdrücklich 
auf diese Dienstvereinbarung und ihre Veröffentli
chung hinzuweisen. 

Stuttgart, den 6. Februar 2018 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg 
Gerda Windey 
Ministerialdirektorin 

Vorsitzende des Hauptpersonalrates ; 
" für Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, 

Gemeinschaftsschulen sowie an Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Be:r;atungszentren 
Alfred König 

für Lehrkräfte an Gymnasien 
Ralf Scholl 

für Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
Sophia Guter 

für den außerschulischen Bereich 
Martin Morgen 
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Richtlinien des Sozialministeriums 
und des Kultusministeriums über die 
ärztliche Untersuchung nach.§ 4 des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes und die 
ärztliche Impfberatung nach § 34 
Absatz lOa des Infektionsschutzgesetzes 

Bekanntmachung vom 19. Januar 2018 

Az.: 5423.117 

1 Allgemeines 

1.1 Jedes Kind muss vor der Aufnahme in eine Kin
dertageseinrichtung einmalig ärztlich untersucht 
werden. Kindertageseinrichtungen sind gemäß § 1 
Absatz 1 Satz 2 des Kindertagesbetreuungsgesetzes 
Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersge
mischten Gruppen und Kinderkrippen. 

1.2 Zweck der ärztlichen Untersuchung ist festzustel
len, ob dem Besuch der Kindertageseinrichtung me
dizinische Bedenken entgegenstehen. 

1.3 Die ärztliche Untersuchung soll sich insbesondere 
auf den Stand der körperlichen und psychischen 
Entwicklung, die Sinnesorgane und Auffälligkeiten 
des Verhaltens erstrecken. Ärztliche Untersu
chungen in diesem Sinne sind auch die Früherken
nungsuntersuchungen U3 bis U9 bis zur Vollendung 
des sechsten Lebensjahres (Kinder-Richtlinie in der 
Fassung vom 18. Juni 2015 - BAnz AT 18. August 
2016 Bl -, zuletzt geändert am 18. Mai 2017 - BAnz 
AT 24. Juli 2017 B2 -) nach§ 26 Absatz 2 in Verbin
dung mit § 25 Absatz 4 Satz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch: 
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- U3: vierte bis fünfte Lebenswoche, 

- U4: dritter bis vierter Lebensmonat, 

- U5: sechster bis siebter Lebensmonat, 

- U6: zehnter bis zwölfter Lebensmonat, 

- U7: 21. bis 24. Lebensmonat, 

- U7a: 34. bis 36. Lebensmonat, 

- U8: 46. bis 48. Lebensmonat, 

- U9: 60. bis 64. Lebensmonat. 

1.4 Die ärztliche Untersuchung darf nicht länger als 
zwölf Monate vor der Aufna:Q.me in die Kinderta
geseinrichtung durchgeführt worden sein. 

1.5 Vor der Erstaufnahme eines Kindes in eine Kinder
tageseinrichtung hat zusätzlich eine ärztliche Impf
beratung der Personensorgeberechtigten bezüglich 
eines vollständigen, altersgemäßen und nach den 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission aus
reichenden Impfschutzes zu erf-0lgen. 

1.6 Zweck der ärztlichen Impfberatung ist es, dem 
Impfschutz von Kindern in Kindertageseinrich
tungen ein besonderes Augenmerk zu schenken und 
zu einem altersgemäßen Impfschutz beiz_utragen. 

1. 7 Die ärztliche Impfberatung hat zeitnah vor der Auf
nahme in die Kindertageseinrichtung zu erfolgen. 

2 Vorlage einer Bescheinigung über die ärztliche Un
tersuchung und die ärztlich.e Impfberatung 

2.1 Bei der Aufnahme des Kindes in eine Kinderta
geseinrichtung haben die Personensorgeberech
tigten dem Träger der Kindertageseinrichtung eine 
ärztliche Bescheinigung über das Ergebnis der ärzt
lichen Untersuchung und die durchgeführte Impf
beratung auszuhändigen. Aus der Bescheinigung 
muss ersichtlich sein, ob gegen die Aufnahme in 
eine Kindertageseinrichtung medizinische Beden
ken bestehen oder dass bei einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung des Kindes, sofern eine Entbin
dung von der ärztlichen Schweigepflicht durch die 
Personensorgeberechtigten vorliegt, die Vorausset
zungen für die Aufnahme des Kindes in Kinderta
gesbetreuung mit Fachkräften der Kindertagesein
richtung geklärt werden. Die Bescheinigung muss 
darüber hinaus den Nachweis enthalten, dass eine 
Impfberatung bezüglich eines vollständigen, alters
gemäßen und nach den Empfehlungen der Stän
digen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes 
erfolgt ist. 

2.2 Für die ärztliche Bescheinigung über das Ergebnis 
der ärztlichen Untersuchung und die durchgeführte 
Impfberatung ist der Vordruck nach dem als Anlage 
beigefügten Muster zu verwenden. 

3 Aufgaben des Trägers der Kindertageseinrichtung 

3.1 Der Träger der Kindertageseinrichtung hat die Per
sonensorgeberechtigten bei der Anmeldung darauf 
hinzuweisen, dass das Kind vor der Aufnahme in die 
Kindertageseinrichtung ärztlich untersucht werden 
muss sowie eine ärztliche Impfberatung stattfinden 

muss. Hierzu lässt er den Personensorgeberechtigten 
einen Vordruck der ärztlichen Bescheinigung nach 
dem als Anlage beigefügten Muster zukommen und 
kontrolliert die Vorlage der ausgefüllten Bescheini
gung durch die Personensorgeberechtigten. 

r 

3.2 Wenn der Nachweis über eine ärztliche Impfbera
tung nicht erbracht wurde, benachrichtigt die Lei
tung der Kindertageseinrichtung das Gesundheits
amt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet 
und übermittelt dem Gesundheitsamt personen
bezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die 
Personensorgeberechtigten zu einer Beratung la
den. 

4 Ergänzende Bestimmungen 

4.1 Nehmen die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
-arbeiter der Einrichtung bei einem Kind deutlich 
erkennbare Entwicklungsverzögerungen oder -stö
rungen wahr, empfehlen sie den Personensorgebe
rechtigten eine Vorstellung des Kindes bei einer 
Kinderärztin oder einem Kinderarzt oder einer In
terdisziplinären Frühförderstelle beziehungsweise 
einer Sonderpädagogischen Beratungsstelle. Aus
kunft über geeignete Frühförder- beziehungsweise 
Beratungsstellen im Stadt- oder Landkreis gibt das 
zuständige Gesundheitsamt, die regionale Arbeits
stelle Frühförderung der unteren Schulaufsichtsbe
hörde oder die Überregionale Arbeitsstelle Früh
förderung im Regierungspräsidium Stuttgart. Nach 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten kann 
die Kindertageseinrichtung den Kontakt zur In
terdisziplinären Frühförderstelle beziehungsweise 
Sonderpädagogischen Beratungsstelle auch direkt 
herstellen. 

4.2 Bei Personen, die an bestimmten übertragbaren 
Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind 
oder die verlaust sind, sind die Vorschriften des In
fektionsschutzgesetzes (IfSG) zu beachten. 

4.3 Wird der Nachweis über die ärztliche Impfberatung 
nicht erbracht, kann dies nach§ 73 Absatz la Num
mer 17a lfSG mit einer Geldbuße von bis zu 2 500 
Euro durch die Ortspolizeibehörde geahndet wer
den. 

5 Die Regelungen zur ärztlichen Untersuchung gelten 
für die Aufnahme eines Kindes in Kindertagespfle
ge entsprechend. 

6 Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ih
rer Veröffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2024 
außer Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verwaltungs
vorschrift treten die Richtlinien des Kultusministe
riums und des Ministeriums für Arbeit und Sozi
ales· über die ärztliche Untersuchung nach § 4 des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes vom 28. September 
2009 (GABL S. 261, K.u.U. S. 202) außer Kraft. 
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Diese Richtlinien werden in das Bekanntmachungsver
zeichnis Ausgabe B aufgenommen. 
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Anlage (zu den Nummern 2.2 und 3.1) ( 

Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung und die ärztliche Impfberatung 

nach den Richtlinien des Sozialministeriums und des Kultusministeriums 
über die ärztliche Untersuchung nach § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und die ärztliche Impfberatung 

nach§ 34 Absatz lOa des Infektionsschutzgesetzes 

Das Kind 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Anschrift 

von mir auf Grund von § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und der oben genannten Richtlinien über die ärzt
liche Untersuchung und Impfberatung ärztlich untersucht. 

Gegen die Aufnahme des Kindes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege bestehen, soweit sich 
nach der Durchführung der gesetzlichen 

Früherkennungsuntersuchung U _ erkennen lässt, 

0 keine medizinischen Bedenken. 

0 medizinische Bedenken. 

0 Das Kind ist gesundheitlich beeinträchtigt. Die Voraussetzungen für die Aufnahme des Kindes in einer Kinder
tageseinrichtung oder in Kindertagespflege werden mit den Personensorgeberechtigten und Fachkräften der 
Kindertageseinrichtung oder der Tagespflegeperson geklärt, sofern die Entbindung von der ärztlichen Schwei
gepflicht durch die Personensorgeberechtigten vorliegt. 

Das Untersuchungsergebnis ist den Personensorgeberechtigten mitgeteilt worden. 

0 Die ärztliche Impfberatung nach § 34 Absatz lOa des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit den oben 
genannten Richtlinien über die ärztliche Untersuchung und Impfberatung in Bezug auf einen vollständigen, 
altersgemäßen und nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kin-
des wurde von mir zuletzt am beziehungsweise im Rahmen der U __ durchgeführt. *) 

Ort, Datum-----------

Unterschrift der Ärztin/ des Arztes Stempel der Ärztin / des Arztes 

*) Diese Erklärung ist nicht erforderlich vor Aufnahme in die Kindertagespflege 
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